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L'EFFORT CINÉGRAPHIQUE SUISSE 7

Kinobesitzer und Filmverleiher!
Augen auf!

Im Amtsblatt des Kantons Schwyz publiziert der Re-

gierungsrat des Kantons Schwyz ein neues Reglement
über die Filmzensur, das wir hier in extenso folgen
lassen wollen, und zu dem wir uns gestatten anschliessend

unsere Bemerkungen zu machen.

Der Regierungsrat des Kantons Schwyz,

gestützt auf Paragraph 12, Abs. 2 der Verordnung über

die Errichtung, den Betrieb und den Besuch der Kinema-

tographentheater, vom 29. Juni 1926,
beschliesst :

§ 1.

Der Regierumgsrat ernennt zwecks Prüfern,g der zur Vorführung

gelangenden Filme eine Kommission von fünf ibis sieben

Mitgliedern auf .eine Amtedauer von vier Jahren. Detr
Vorsteher 'des Poiizeideparteimemts ist von Amtes wegen
Vorsitzender dieser Kommission.

§ 2.

Die Kommission überwacht .durch ihre Mitglieder die
Aufführungen in 'den Kinos ; sie kann mit deren Ueberwiacbung
auch is'p'eizie1! Beauftragte betrauern.

§ 3.

Der Inhaber eines Lichtspi'eiltiheaters halt, bevor er einem
d-u-rclh die kamt ornate Kontrollstelle noch nicht geprüften Fillim
das erste Mal vorführt, der Kommission Mitteilung zu machen.

Die Prüfung erfolgt in der Regel durch bewegte Vorführung

des Filmes in (dem betreffenden. Lichtspieltheater.

§ 4.

Ist der Film nicht zu beanstanden, so erteilt der Kootrofll-
bea.mte die Erlaubnis zur öffentfliehen Aufführung.

Genehmigte Filme erhalten den Stempel der Kontrollkommission

und dürfen «Ihne weitere Prüfung in jedeim Lichtep'i et-
t'haater des Kantons vorgeführt weirldeon.

§ 5.

Die Vorführung von Filmen, welche vermöge der dargestellten

Vorgänge oder der Art der Darstellung geeignet sind, die
Sittlichkeit zu gefährden, das sittliche o,deir religiöse Empfinden

zu verletzen, zu Verbrechern anzureizen oder eine verrohende

Wirkung auszuüben, 1st vom Kontrolfbeamten zu
untersagen. Er kann verfügen, d'aas Ideir ganze Eillm oder einzelne
seinen Teile nicht aufgeführt werden.

Beanstandete Teile werben herausgeschnitten und von der
Kontrollkommission, 90 lange die Aufführung dauert,
zurückbehalten. Bei ,deir 'Stempelung .des Films islt anzugehen, welche
seiner Teile von Ider Vorführung ausgeschlossen sind (§13
dar Verordnung).

§ 6.

Die Prüfung und Ueherwachung ider Filmvorführungen
erstreckt Sich auch auf die Auskündiigungem, Programme und
Plakate in .Wort un'd Bild.

§ 7.

Die Verfügungen des Kontrollbeamten können durch schriftliche

Eingabe >an (die Geisamtkommissiion weitergezogen werden.

Bis zum Entscheide der Kommission hat 'die Aufführung
zu unterbleiben.

Gegen iden Entscheid dar Kontrollkommission iät mit Frist
von zehn Tagetn das Rekursrecbft an den Regierungsrait
geöffnet.

§ 8.

Die Mitglieder der Kontrollkommission haben die Pflicht,
den Betrieb dier Kinothie alter, sowie die Innehafltung de.r

Bestimmungen der Verordnung und de.r getroffenen Verfügungen
durteh die Inhaber der Kinos durch gelegentlichen Be-

fuch de.r Vorstellllunigen zu kontroMieiren. Sie haben zu allen
Vorführungen jederzeit freien Eintritt.

§ -9.

Die Kinountenn-eihimer halben den Weisungen der Kommission
bezw. der Kontrollorgane Folge zu leisten.

HmsilcMliich der Strafibeistimmungen wind auf § 16 'der
Verordnung verwiesen.

§ 10.

Die Mitglieder der Kontrollkommission sind für ihre
Bemühungen angemessen zu 'honorieren. Die Festsetzung des

Honorars, welches durch die Kinoinhaber zu tragen ist, erfolgt
durch den Regianungsrat.

§ 11.

Diese Vorschriften treten sofort in Rechtskraft.
Sie werden im Amtsblatt veröffentlieht und in die

Gesetzessammlung aufgenommen,
Schwyz, .den 9. Januar ,1981.

Namens des Regie,rungsrates,
Der Lanldiammann : A. Ruosz.

Der Kanzledidirefctor: Dr. P. Reichlin.

Nun ist der Schuss heraus, der schon lange im
Geheimen auf die Kinos bereit war, der aber durch den

seinerzeitigen bundesgerichtlichen Entscheid etwas im
Abfeuern verzögert werden musste. Nun ist er heraus.

Also nicht bloss die Filme sollen zensiert, sondern auch
noch die Vorführungen überwacht werden. Alles auf
Kosten der Besitzer.

Die Prüfung erfolgt in der Regel im betreffenden
Theater bewegt. Also wenn der hohe Regierungsrat eine
Kommission ernennt, die am Hauptorte ansässig ist,
muss dieselbe jedenfalls jeweils nach Siebnen, Arth, etc.
reisen auf Geschäftskosten Oder wie ist das gemeint

Beanstandete Teile werden herausgeschnitten und von
der Kommission zurückbehalten, solange die Aufführung
dauert. Hier werden jedenfalls die Filmverleiher auch
noch ein Wörtchen mitsprechen. Denn dass jeder Behebige

an eihem Tonfilm, der 3o-4o.ooo Franken kostet
herumschneiden kann, ist denn doch sehr fraglich.

Die Prüfung und Ueherwachung erstreckt sich auch auf
Auskündigungen in Wort und Bild. Hier tragen wohl
zugestandenermassen die nicht immer einwandfreien
Reklameankündigungen der Grossstadtkinos gewisser Sorte
Schuld, gegen die anzukämpfen ebenfalls verdienstlich
wäre.

Die Prüfungskommissionsmitglieder sind angemessen
zu honorieren, zu Lasten der Kinobesitzer. Die Höhe
bestimmt der Regierungsrat. Hoffentlich nicht zu knapp,
denn die Kinobesitzer haben ja bekanntlich zu viel zum
Leben. Die Patente sind ja schon hoch genug, dazu die
Billetsteuer. Hier gibt es nur eines, auf das Alle mit
vereinter Kraft hinsteuern müssen, sei es durch ein

eidgenössisches Initiativbegehren : Eidgenössisches
Filmzensur her damit dieser Kantönli-Geschäftlimacherei
einmal ein Riegel gestossen wird.
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